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Verfassungs-Gntwmf 
des Fürstentums Liechtcostein 

(Fortsetzung.) 
V. Hauptstiick. M° 

V o »i L a n d t a g e. ..' ' 
A r t. 35. Ter Landtag ist das »crtnfjunp> 

mähige Organ der Geiamtsicit der Landesanlie-
hörigen «nv hat die Interessen' des. Laiches wild 
Volkes nach den Bcstiminui'^ - dieser Berfas-
sung ivahrzunehinen. <• % 

Die aus ergailgcne aeiebliche Einberufung 
erfolgte Versammlung der Abacordncten bildet 
das verfassungsmäßige Organ des Landtages. 

A r l. 3ö. Ter Landtag zählt 20 Mitglieder. 
Drei Mitglieder werden aus Vorschlag des 

Regicrungskollegiums «us der wahlfähigen Be
völkerung des Fürstentums unter Berücksichti-
guug der beiden' Landschastcn irnd der^Mnder-
heiten vom Landesfürsten ernannt. 

Das Oberland als Wahlbezirk wählt 10 Ab
geordnete und 3 Eriatzmänncr. das Unterland 
7 Abgeordnete und 2 Ersatzmänner. 

A r t . 37. Die Wahlperiode (Anusdaucr) 
des Landtages beträgt 4 Jahre. 

Wiederwahl. btxm. Wicderernennung -eines 
ausgetretenen Abgeordneten ist zulässig. 

Wenn ein vom Fürsten ernannter Abgcord-
netcr mit Tod.abgeht, d. ie^Mäft jgk^t ,?gr-

'Witt oder dauernd verhindert den sitzun-
gen beizuwohnen, so erfolgt aus Vorschl-ag der 
Regierung durch ben Fürsten die Ernennung 
eines neuen Landtaysmitgliedcs. 

Das Wahlgesetz tvim auf Grundlage der 
Verfassungsbestiinmungen die näheren Ausfüh-
rungcn. 

A r t. 3S. Ter LandcSiürst beruft durch die 
Regierung den Landtag ein, schlicftt ihn und 
hat das Recht, ihn aus yott Monate zu verta
gen oder aufzulösen. 

T ie Einberufung des Landraaes hat auf 
Vorschlag von ivenigstens fünf Abacordncten 
oder von 400. Bürgcrn. deren Wahlfähigkeit 
durch die zuständige Orisvorstchuua bestätigt 
wird, innert einem Monat zu erfolgen, wenn 
sie 'in einer begründeten Eingabe an die Regie-
rung verlangt wird. 

A r t . 3S. T i c Einbcnifuna des Landtages 
hat am Anfang eines ieden Jahre? durch eine 
landesfürftlichc Verordnung unter Vezeichnung 
des Tages, der Stunde und des Ortes der Per-
saminluna zu geschehen. Während dcs Jahres 
aber hat die Regierung den Lnndtaa nach Be
darf, mindestens aber \u einer FrüIllings- und 
Herbstsaisoii einzuberufen. 

Nach erfolgter Auflösung des Landtages 
imi!5 binnciv einem Monat die Neuwahl ange-
ordnet werden und es sind die gewählten Abge
ordneten binnen zwei Monaten einzuberufen. 

Nach Ablauf der VertagungSsvisl ist der 
Landtag binnen 14 Taacn einzuberufen. 

A r t. 40. BeUeingetreienem Wechsel- irr der 

Perion dcs Landesfürst,en ist der Landtag in-
ncrhalb 30 Tagen einzuberusen. 

Ist 'die Auflösung vorhergegangen, so sind 
die Wahlen jo zu beschleunigen, dan die Ein-
berufung auf den 60. Tag nach eingetretenem 
Wechsel erfolgen kann. 

A r t . 41. Alle dem Landtage zukommenden 
Rechte könnew nur in der gesetzlich konstituie-
rcnden Bcrsammlung ausgeübt werden. 

Der Landtag wählt nach gcictzmäniger E in -
bernsung in der ersten Sitzung eines jeden Jah
res unter der Leitung des Alterspräsidenten für 
das laufende Jahr und die Leitung seiner Gc-
schäste aus den vom Volke gewählten Abgeord-
netm den Landtagspräsidenren uno seinen 
Stellvertreter mit absolutem Mehr. 

Tas jüngste Landtagsmitglied versieht bei 
,ber konstituierenden Sitzung die Sielle eines 
' Schriftführers. 

M i t relativem Mehr ivähll er zwei Schrift
führer zur Ueberwachung und Prüfung der von 
einem Angestellten der RcgierungSknnzlci ver-
fatztcn Protokolle: in gleicher Weise werden 
LandtagSkoniinissionen aus dem Landtage oder 
der Bevölkerung gewählt. 

A r r. 42. Die Abgeordneten haben auf die 
ergangene Einberufung persönlich am sitze der 
Regierung zu erscheinen. 

I m Falle gesetzlicher Verhinderung hat das 
.betreffeiche. Mitglieds dic-.Ai^eiae an die Regie», 
riing rechtzeitig zu erstatten. 

Ist das ErscheinnngshiiKcrnis bleibend, so 
mun ein Stellvertreter einberufen werden. 

A r t. 43. Ter Landing wird vom Landes-
fürstcn in eigener Person oder durch ein bevoll-
mächtigtcs RcgierungsiiiitglicS in angemcsjencr 
Feierlichkeit eröffnet. 

T ie ncugcwählie» Mitglieder legil i ini^en 
sich durch ihre Wahlurkundcn und legen dem 
Vorsitzenden folgenden E id ab: 

»Ich gelobe, die Staatsverfassung und die 
bestehenden Gesetze zu halten und in den, Land-
tage das Wohl dcs Vaterlandes ohne N'ebcnrück-
sichten nach incincr eigenen Neberzengung z» be-
obachten. s o wahr mir Gott helfe". 

T ie erst nach der Eröffnung eintretenden 
Mitglieder haben nach ihrem Eintritt den E id 
abzulegen. 

Ter Landtag wir» vorn Landcsiürsten in 
eigener Person oder durch ein RcgicrungSmit-
glied geschlossen. 

A r r. 44. Sieh, Mitgl ied des Landtages dar, 
während der Tauer der Lnudtngssitzuiigc» ohne 
Einwilligung des Landtages verhaltet werden, 
den Fall der Ergreisung auf fri'cher Tai auS^ 
gcnommen. 

I n letztere», Falle ist dem Landlage uül An
gabe de- Grundes von der geschehenen Verhas 
tuiig «nverzüglich Kenntnis \u geben und er 
hat über die Aufrechterhnltiing der Haft ent
scheiden. 

Wird ein Landtagsmiiglied die letzten 'cchs 
Wochen vor der Erössnnna deS Landtages in 

H^sl genommen, so ist dem Landcsausschusse 
nv» Angabe des Grunde- ungesäumt Kenntnis 
zw geben. 

T ic Mitglieder des Landtaaes stimmen ein-
züj nach ihrem Eide uno ihrer Ueberzeuguug, 
üjjd fic sind für ihre in den Sitzungen des 
Landtages oder seiner Kommissionen gcäuf;er-
teö Ansichten.! und Behauptungen nur dem 
Landtage verantwortlich und dürsen hiesür 
iistlii gerichtlich belangt werden. 

, :'l r r. 45. Zur Gilliqkeir der Landtagsver-
haiidluiigcn ist die Auweienlieir von wenigstens 
zwei Tri l tcln der Mitglieder erforderlich imd 
gitt-ge Beschlüsse können mir relativen. Mehr 
gesain werden, sofernc diese Verfassung nicht 
ct^vas anderes bestimmt. 

-Uei Zliinmengleichheit .'michcioer nach drei
maliger Abstimmung der Vorsitzende. 

,? A r t. 4li. Ter Landtag enliclicioer über die 
lÄiiuikeit der Wahlen seiner Mitglieder. 

Tie Sitzungen sind in der Regel öffentlich-
UizsnahmSiveiie können auf Bcichlun geheime 
Sitzungen abgehalten werden. 

Mitglieder der Regierung ivohnen. wenn sie 
niilu uiglcich Abaeordneie nno. dcn Landtags-
sltziingcn mir beratender stimme bei. 

j . Ter Landlag gibt sich unter Rücksicht auf 
ldie Bestiiiiinuiigen dieser Vcrfassuiii, für di< 
Beliaiidlung der Gegenstände die Geschäslsord-

Mug..seihst. . 
I JU-1. 47. Tie Abgeordneren erlinllcn für 
.ihre Teilnahme in Landtags- u. Kommisjions-
sützuiigen die durch das Geicn bestimmten Tag
gelder. 

1 A r r. 48. Tie Wirksamkeit des Landtages 
Hai sich vvrzugsweiie aus folgende Gegenstände 

' zu erstrecken: 
->> Tie versassungsuiästigc Miiwirkuna bei der 

' Gesetzgebung; 
,l>) die Abfchlicnung von Verträgen mir srcin-
: den Staaten und kirchlichen Behörden-, 
0 die Bestimmung des jährlichen Vvranschla-

' ges und ans die Bcwiilignng von Stencni 
! und andcrcn öffenllichm Abgaben: 

die Beichlusuassuiig über Kredite. Bürgschaf-
! reu uno Anleihen im Namen den Landes. 
1 iiiid über Verkauf vv„ siaalSaürcrii! 
U-) die BejchlusMssuug über den jährlich von 

der Regierung über die gesamte sraaisvcr-
venvallung zu erstaliendcn Rechei/ttiasts-
berichi: 

i) das Recht der Anträge und Beichwerden> be-
züglich der Sta.itSverivnltung überhaupt, 
joivie auf einzelne Zweige: endlich auf das 
Recht des 'Antrages auf Anklage wegen Ver
fassung?- und GcsetzeSvcrletziilia der vcrant-
wörtlichen SiaalSdiencr vor dem sraatS-

! gerichishoi. 
| Ter Landtag wirkt ferner bei Errichtung 
.oder Aushebung öffentlicher Anstellungen, die 
i nicht durch Verfassung oder Gesetze vogesehen 
^sind, mit und nimmt die ihm oblieaenden Wah-
! len vor. 

A r t . 49. Ter Landtag hat die Befugnis 
behufs Information, Kommissionen zur Unter
suchung von Tatsachen« zu bestellen. 

Dem Landtag steht ein auf das gairze Ge
bier der Verwaltung sich erstreckendes Kontroll-
recht zu und er kann zur Ausübung dieses Rech-
res Untersuchungskomniissionen bestellen und 
außerdem Petitionen oder Beschwerden an den 
Landesnirstcn richten. 

T ie LandlogsmitglieÄer sind besngt, die Re-
gicrungsvcrlretcr zu interpellieren und letztere 
haben zu anrwortcn. 

Ter Landtag kann gcgen die Regierung Re-
solurionen fassen oder an den Landesfürsten 
Adressen richten. 

A r l. 50. Tas Porschlagsrecht sJnit ial ive) 
steht den, Landtage und dem Landesiürsten zu. 

Ebenso können vierhundert Bürger, deren 
Wahlsähigkeit durch die zuständigen Ortsvor-
stehungen ihre- Wohnsitzes bestätigt ist. einen 
Gesetzcsvor!chlag i», Landrage einbringen und 
es mujz diese Jni l iar ive im nächsten Landtage 
behandelt werden. 

T ie Gesetzgebung kann hierüber nähere Vor-
schristen ausstellen. 

A r t . 51. Ohne Bewilligung des Landtages 
darf keine direkte oder indirekte Steuer, noch ir-
gcnd eine sonstige Landc»abgabc od. allgemeine 
Leistung, welchen Namen sie haben möge, aus-
geschrieben oder erhoben werden. 

Die erteilte Bcwillsguua ist beim Stener-
ausschreiben ausdrücklich zu erlassen. 

Auch die Art der Umlage und Verteilung al -
1er öffentlichen Abgaben und Leistungen Vis 
Perionen und Gegenstände, sowie die Erhe-
bungsweise erfordernde Zustimmung dcs 
Landtages. 

T i c 'Steuern- und Abgabenbewillignng cr-
folgt für ein VerwaUungssahr. 

A r t. 52. hinsichtlich der Lnndcsfiiwnzver-
walrnng ist dcin Landragc im Herbste für das 
nächstfolgende Verwnlrlingsjahr ein Voranschlag 
über sämtliche Einnahmen und Ausgaben mit 
möglichster Vollständigkeit zur Prüfung vorzu-
legeir. womit der Antrng auf die zu erhebenden 
Leistungen zu verbinden 'ist. 

Für diiS abgelaufene Finanzjahr ist ihm in 
jedem Frühjahr eine gedruckte Rechnung nebst 
Bericht über die »ach Maügabe des Voranschla-
ges geschehene Verwendung der bewilligten und 
erhobenen Ausgaben, bezw. Einnahmen von der 
Regierung mitzuteilen', vorbehaltlich der nach-
träglichen Geiiehmiguug der gcrechtfcrtigtcn 
und der Verantwortlichkeit der Regierung bei 
nicht gerechtfertigten Ucbcrschreimngcn. 

Vom Fürstentum Liechtenstein 
(Von Univcrsitätspioscssor T r . Albert Büchi.) 

So viel von Vorarlberg in den letzten' M o -
nateii gejchricbc» wurdc. so wenig oder jozusa-
gen nie war die Rede von Liechtenstein, und 

Jeuilleton. 

Die Märchenprinzessin. 
Original-Roman von M . Hohenböken. 

lNachdruck oerbolen.I 
Ihre Linke hatte die entglittenen Zügel wieder 

ergriffen: die Rechte aber streckte sie dem jungen 
Mann« entgegen. „ I m Gegenteil! Ich bin Ihnen zu 
großem Danke verpflichtet. Warum soll ich nicht ehr-
lich sein und die Wahrheit bekennen? Ich hätte die 
Macht über das Pferd allein nicht gewonnen. Ich 
wäre unfehlvar gestlirzt. Nehmen Sie meinen herz-
lichsten Dank für. Ihre Hilse im Augenblick-der hoch, 
sten Not!» 

Da ergrisf Jritz^ von Böheim ihre Hand. Mi t 
festem Druck umschloß er die zarten Finger, als 
wollte er sie festhalten für immer. 

«Keine» Dank, ich hätte nicht anders handeln 
können." 

„Aber haben Sie sich nicht weh getan, Das 
Pferd hat Sie getroffen und niedergerissen." 

Das war nur ei» kurzer Augenblick. Etwas be-
schmutzt bi» ich zwar, und die Hose mag gelitten ha
ben; aber das sind kleine Schäden, die sich leicht be-
gleichen lassen." 

„Die mich aber doch verpslichten!" 
„Sie lege» meinem Eingreisen eine zu grobe 

Wichtigkeit bei," sagte er lächelnd. 
„Aber ich möchte Ihnen gerne meine Tankbar-

keit beweisen." 
Da blickte Fritz von Böheim in ihre Augen, und 

als sich die Blicke kreuzten, 'da färbte ihre Wangen 
ein zartes Rot, als fühlte sie etwas von den Wün-
scheu, die in dieser Sekunde in seinem herzen laut 
wurden. 

Zögernd stand er vor ihr, nicht wissend, ob er 
sein Vorhaben wagen dürfe, und endlich sagte er 
bittend: „Darf ich einen Wunsch aussprechen?" 

Ohne zu zögern entgegnete sie: 
„Ja ! Und wenn ich ihn erfüllen kann, dann soll 

er ga»iz gewiß erfüllt werden." 
„Ich — möchte Tie wiedersehen. — mit Ihnen 

plaudern, — mit Ihnen durch den Park streifen, 
oder sonst wohin gehen, nur um Sic nicht wieder 
ganz zu verlieren." 

Aus der Art und Weise, wie er di«s vorbrachte, 

mußt« sie herausfühlen, daß es nicht ein gleichgiltig 
geäußerter Wunsch war, sondern das, die Bitte aus 
innerstem Herzen kam. 

freundlich entgegnet« sie: „Gern werde ich Jh-
reu Wunsch ersiillen." 

fritz von Böheim atmete lies ans. 
„Heute ist ei» so schöner Vorsrühlingstag. Ha-

den Sie für de» Nachmittag Zeit und Lust'?" 
„So bald schon?" 
„Zürne» Sie nicht, wen» ich Ihnen bekenne, daß 

der Wunsch in mir schon laut war, ehe mit der heu-
tige Zusall zu Hilfe kam?" 

„Nein, weshalb auch," 
„Ueber meine Vermessenheit." 
Da huschte ein Lächeln über ihr Gesicht. „Ob 

Sie mich nicht zu hoch einschätzen?" 
„Also heute nachmittag?" drängte er. 
„Ja! " 
,'.Um drei Uhr?" 
„Und hier an der gleichen Stelle?" 
„Also abgemacht. — auf Wiedersehen!" 
Fritz von Böheim führte ihre- Hand an seine 

Lippen und streifte die rosigen Vins«rspitze'n mit ei-
nem flüchtigen Kusse. Sie entzog ihm ihre Hand 
nicht. Lächelnd und mit heller Stimme rief sie ihm 

zu: „Aber seien Sie pünktlich! Auf Wiedersehen!" 
Dan» ritt sie fort. 
Er blieb »litten aus der Straße stehen und 

schaute ihr nach, bis sie »», eine Wenbicgung ver
schwand. 

Aber auch sie hatte nochmals zurückgesehen. Mi t 
raschen Schritte» eilte ftritz Böheim dann weiter. 
Sei» Anzug war beschn>»tzi und die Knie zeigten 
Risse. Aber was lag daran? 

Dies Opfer brachte er gerne. Sollte er sie doch 
scho» am Nachmittag wiedersehen. Sollte ihm doch 
damit ein langgehegter stiller Wunsch erfüllt wer-
den. — 

Wie war sie ih», schön erschienen! Wie siiß klang 
ihre Stimme! 

Im eiligen Dahinschroiten dachte er nur noch 
an sie. 

Die vergangene Nacht war vergessen, und alles, 
was ihn am Morgen noch gequält und ihm zur Ar-
beit die Nuhe genommen hatte. 

So nahe war er ihr noch nie gewesen. Die dunk-
len, nußbraunen Augen hatten einen milden, war-
men Bltft, die Lippen waren so schmal und sein ge-
zeichnet, die Haut hatte den matten Schimmer von 
gelblichem Elsenbein. 


